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co~. Ergänzungsleistungen

Sehr geehrte Herren

Vor einiger Zeit hatten Sie uns anlässlich eines Besuches das

Problem des Mietzinsabzuges für El-Bezüger, die dem Fahrender.

Volk angehören, unterbreitet. Damit wir die Frage prüfen können,

waren wir übereingekommen, dass Sie uns in Ihrer geplanten umgäbe

einige konkrete Fälle nennen würden, bei denen Ihrer
Meinung nach der Miet Zinsabzug ungenügend ausgefallen sei. ir. Ihrem

Schreiben von Mitte April haben Sie das Problem wohl beschrieben,,

jedoch keine konkreten Fälle aufgeführt. Nach Rücksprache mit EL-

Durchführungsstellen war es uns leider nicht möglich, entsprechende

Einzelfälle auszumachen. Wir bitten Sie deshalb, wie im Prinzip

besprochen, uns solche Fälle zu nennen. Nur so können wir der vor.

Ihnen aufgeworfenen Frage nachgehen.

Zu Ihrem Schreiben weisen wir darauf hin, dass sess'nafte Rentner

nicht einfach automatisch eine Ergänzuiigsleistung erhalten, wenn

die AHV-Rente nicht ausreicht. Der Anspruch wie auch die höhe der

Ergänzungsleistung werden im Einzelfall ganz genau überprüft. Auen

Rentner, die dem Fahrenden Volk angehören, haben Anspruch aui Er-

gänzungsleistungen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Vor.

einer Ungleichbehandlung kann deshalb keine Rede sein.
In Erwartung weiterer Angaben Ihrerseits verbleiben wir

mit freundlichen Grüssen

AHI-Vorsorge
Sektion Ergänzungsleistungen und Alters fragen

i.V. F. Huber
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